
Beilage 1877/2009 zum kurzschriftlichen Bericht
des Oö. Landtags, XXVI. Gesetzgebungsperiode

Abänderungsantrag 
der unterzeichneten Abgeordneten des Oberösterreichischen
Landtags zur Beilage 1851/2009 (Bericht des
Geschäftsordnungsausschusses betreffend das Landesgesetz über
die Geschäftsordnung des Oö. Landtags [Oö.
Landtagsgeschäftsordnung 2009 - Oö. LGO 2009])

Der Oö. Landtag möge beschließen:

§ 65 lautet:

"§ 65

Inkrafttreten

(1) Dieses Landesgesetz tritt - sofern nicht Abs. 2 anzuwenden ist - mit
dem Beginn der XXVII. Gesetzgebungsperiode des Oö. Landtags in Kraft;
gleichzeitig tritt die Oö. Landtagsgeschäftsordnung (Oö. LGO), LGBl. Nr.
125/1991, zuletzt geändert durch das Landesgesetz LGBl. Nr. 6/2002, und
in der Fassung der Kundmachung LGBl. Nr. 25/2002, - sofern nicht Abs. 2
anzuwenden ist - außer Kraft.

(2) (Verfassungsbestimmung) § 7, § 16 Abs. 3 zweiter Satz, § 24 Abs. 6
zweiter Satz, § 25 Abs. 12, § 26 Abs. 4 und 6, § 34 Abs. 7, § 36 Abs. 2, §
38 Abs. 5 und 6, § 51 Abs. 4 sowie § 53 Abs. 4 treten mit dem Beginn der
XXVII. Gesetzgebungsperiode des Oö. Landtags in Kraft; gleichzeitig treten
§ 7, § 25 Abs. 6 zweiter Satz, § 26 Abs. 10, § 27 Abs. 3a und 5, § 34 Abs.
7, § 37 Abs. 5 und 6, § 49a Abs. 4 sowie § 49c Abs. 4 der Oö.
Landtagsgeschäftsordnung (Oö. LGO), LGBl. Nr. 125/1991, zuletzt geändert
durch das Landesgesetz LGBl. Nr. 6/2002, und in der Fassung der
Kundmachung LGBl. Nr. 25/2002, außer Kraft."

Begründung

Durch diesen Abänderungsantrag soll dem Umstand Rechnung getragen
werden, dass die Inkrafttretensbestimmungen hinsichtlich der in diesem
Landesgesetz enthaltenen Verfassungsbestimmungen ebenfalls als
Verfassungsbestimmung erlassen werden müssen; dies gilt auch für das
Außerkraftsetzen der Verfassungsbestimmungen in der derzeit geltenden
Oö. LGO.

Unter Bezug auf die Erläuterungen unter Punkt VI. des Allgemeinen Teils
des Ausschussberichts wird klargestellt, dass der vorliegende Gesetzentwurf
Verfassungsbestimmungen in

- § 7

- § 16 Abs. 3 zweiter Satz

- § 24 Abs. 6 zweiter Satz

- § 25 Abs. 12

- § 26 Abs. 4 und 6

- § 34 Abs. 7

- § 36 Abs. 2

- § 38 Abs. 5 und 6

http://www.land-oberoesterreich.gv.at/ltgbeilagen/blgtexte/20091851.htm


- § 51 Abs. 4

- § 53 Abs. 4

- § 65 Abs. 2

enthält.

Linz, am 7. Mai 2009

(Anm.: ÖVP-Fraktion)
Stelzer 

(Anm.: SPÖ-Fraktion) 
Frais 

(Anm.: FPÖ-Fraktion) 
Steinkellner, Aspöck, Brunmair 

(Anm.: Fraktion der GRÜNEN) 
Hirz 


